
§1NameundGründung

DerNamedesFanclubslautet“St.PauliatrieOldenburg”.DasGründungsdatum istder6.Juni

2016.

§2Zielsetzung

DerFanclubwurdegegründet,um denFCSt.Pauli,aberauchbefreundeteVereinesowohlin

gutenalsauchinschlechtenZeitenzuunterstützen.DerFanclubbietetseinenMitgliedern

dieMöglichkeit,sichuntereinanderauszutauschenundgemeinsameStadionbesucheund

Fanaktionenzuorganisieren.DergemeinsameSpaß derMitgliederisteinwesentlicher

TrägerderZielerreichung.

§3Mitgliedschaft

(1)GrundsätzlichkannjederMitgliedwerden,derdieSatzungdesFanclubSt.Pauliatrie

akzeptiertundSt.Pauliinseinem Herzenträgt.

(2)DieSt.PauliatrieOldenburgsetztsichausaktivenMitgliedernmitStimmrechtsowie

passivenMitgliedernohneStimmrechtzusammen.

(3)Interessierteausdem engenFreundeskreisderGründungsmitgliederdesFanclubsSt.

PauliatriewerdenunbürokratischdurchÜberweisungdesJahresbeitragsaufgenommen.

(4)Interessierteausdem weiterenBekanntenkreismeldensichbeiderMitgliederverwaltung,

um einAnmeldeformularzuerhalten.ÜberdieAufnahmewirdbeim nächstenFanclub-

Treffenabgestimmt.Im AnschlussderBeschlussfassungüberdieMitgliedschaftistder

Jahresbeitragzuüberweisen.BleibtdieEinzahlung4WochennachBeschlussfassungder

Mitgliedschaftaus,sowirddiesewiderrufenundgiltalsabgelehnt.

(5)Interessierte,welchedenGründungsmitgliedernunbekanntsind,werdenzum nächsten

Fanclub-Treffeneingeladen,um sicherzugehen,dassderenGesinnungwederunserennoch

den Kriterien des St.Paulisowie dem Verhaltenskodex gemäß § 7 der Satzung

widersprechen.NacherfolgterBeratungundZustimmungdurchBeschlussbekommtder

InteressierteeinAnmeldeformular,daslediglichderDatenerfassungdient.Im Anschlussder

BeschlussfassungüberdieMitgliedschaftistderJahresbeitragzuüberweisen.Bleibtdie

Einzahlung 4 Wochen nach Beschlussfassung derMitgliedschaftaus,so wird diese

widerrufenundgiltalsabgelehnt.

§4AusschlussundAustrittvonMitgliedern



(1)EinvorsätzlicherodergrobfahrlässigerVerstoßgegendiein§7derSatzunggenannten

Verhaltensweisenkannzum sofortigenAusschlussderMitgliedschaftohneMöglichkeitauf

Wiedereintrittführen.SonstigevorsätzlicheodergrobfahrlässigeSatzungsverstößekönnen

zum AusschlussdesStimmrechtsführen.Überderartige Ausschlüsse entscheiden die

Gründungsmitglieder.

(2)SollteeinMitgliedausdem Fanclubaustretenwollen,soreichteineentsprechende

MitteilungperE-MailodereinmündlicherVortragandenVorstand.

§5Mitgliedertreffen

(1)OrdentlicheMitgliedertreffenfindeneinmalim Monatstatt,jeweilsam erstenMontag

untervorherigerBekanntgabederTagesordnungspunkte.Siefindetstattim Lindenkroogin

derLindenstraße.AußerordentlicheMitgliedertreffenwerdenmiteinerFristvoneinerWoche

vordem TerminperEmailoderWhatsAppeinberufen.

(2)EinunentschuldigtesFehlenaneinem MitgliedertreffenwirdmiteinerStrafevon5,--EUR

sanktioniert.

§6Ämter,Vorstand

(1)DerFanclubSt.PauliatrieOldenburgumfasstachtÄmter,dieeinmalim Jahrdurch

Wahlenneubesetztoderbestätigtwerden.DieWahlenfindenjeweilsim MonatJulistatt.

WahlvorschlägeerfolgengrundsätzlichdurchdenVorstand.VorschlägedurchMitglieder

sind zweiWochen vorderjeweiligen Wahlbeim Vorstand schriftlich oderperEmail

einzureichen.

(2)JedesMitgliedkannseinAmtmiteinerFristvon4Wochenordentlichkündigen.Die

KündigungistschriftlichoderperE-MailandenVorstandzurichten.

(3)FolgendeÄmtersindBestandteildesFanclubsSt.Pauliatrie:

(i)Präsident
(ii)Sprecher
(iii)Kassenwart
(iv)Schriftführer
(v)Marketing&Merch
(vi)SocialMedia
(vii)Mitgliederverwaltung
(viii)Eventplanung



(4)DerVorstandsetztsichausdem Präsidenten,Sprecher,KassenwartundSchriftführer

zusammen.EntscheidungendesVorstandsmüsseneinstimmigerfolgen.

§7Verhaltenskodex

(1)AlleMitgliederhabendafürSorgezutragen,dasskeinschlechtesBildvom FanclubSt.

PauliatrieOldenburgunddem FCSt.Paulientsteht.

(2)JedesMitgliedsolldenFCSt.Paulibestmöglichunterstützen,sowohlingutenalsauchin

schlechten Zeiten.Das Auspfeifen,Beleidigen usw.dereigenen Mannschaftistzu

unterlassen!

(3)DieStadionordnungdesFCSt.PauliistebensoeinzuhaltenwiedieStadionordnungen

andererVereineunddieAuswärtsfahrtenordnungdesFanladens.

(4)DerFancluberwartetvonseinenMitgliederneinengewaltfreienUmganguntereinander,

mitSt.Pauli-FansundmitdenFansandererVereine(auchvonRostockunddem HSV!).

(5)Wirerwartenvonjedem MitgliedeinentolerantenUmgangmitseinenMitmenschen.Wir

tolerierenkeineForm vonRassismus,Sexismus,HooliganismusoderAntiziganismusnoch

die Verächtlichmachung und Diskriminierung gleichgeschlechtlicher Vorlieben oder

Neigungenetc.

(6)DieMitgliederdesFanclubssagenjederForm vonkörperlicherGewaltab.Gewalthat

nichtsmitFußballundauchansonstenmitNichtsundNiemandem zutun!

(7)FairnessgegenüberanderenSt.Pauli-FansistfürMitgliedereineSelbstverständlichkeit.

Vordrängelnbeim Kartenverkauf,einenPlatzinderSchlangefreihaltenetc.istunsozialund

gehörtnichtinunserenFanclubunddieSt.Pauli-Fanszene!

(8)Eintrittskarten dürfen nurzum Selbstkostenpreis (Preis derEintrittskarte zzgl.ggf.

VersandundGebührenbeim Onlinekauf)verkauftwerden.EinVerkaufanSchwarzhändlerist

fürMitgliederverboten!

(9)JedersollteseinenAlkoholkonsum soweitim Griffhaben,dassmaninderKurvenicht

völlig von der Rolle ist und noch supporten kann.Wir sind keine Betreuer von

alkoholbedingtenZombies.

§8Kosten



(1)AktiveMitgliederdesFanclubsmitStimmrechtzahlenproSaison30,00Euroindie

Fanclub-Kasseein.EinermäßigterSaisonbeitraginHöhevon15,00EuroistaufAntrag

aufgrundbesondererUmständemöglich.DieEntscheidungdarüberwirddurchdenVorstand

gefasst.Kinderbiseinschließlich6JahrensindvoneinerZahlungbefreit.

(2)PassiveMitgliederdesFanclubsohneStimmrechtzahlenproSaison15,00Euroindie

Fanclub-Kasseein.

(3)DerBeitragistzahlbarbiszum 1.JulieinesjedenJahresundgiltfürdienachder

Sommerpause neu startende Saison.Der Mitgliedsbeitrag kann in bar an den/die

Kassenwart/inoderperÜberweisungaufdasFanclubkontogezahltwerden.

(4)DasKassenbuchwirdtransparentgeführtundistaufVerlangeneinesjedenMitglieds

vorzuzeigen.

(5)EineRückzahlunggeleisteterJahresbeiträge,auchinTeilen,istbeieinem vorzeitigen

Ausscheidenausdem Fanclubnichtmöglich.

§9NutzungderJahresbeiträge

(1)DieJahresbeträgewerdenhauptsächlichzurDeckungderFixkostenwieJahresbeiträge

andenFanclubsprecherratdesFCSt.PaulioderTeilnahmeanFußballturnierenetc.genutzt

sowie

(i)Spenden

(ii)Solidaritätsaktionen

(iii)Fanclub-Veranstaltungen

(2)ÜberdieAusgabenstimmendieMitgliederab.BeiStimmengleichheitentscheidetder

Vorstand.BeiAusgaben,die15% desKassenbestandszum Zeitpunktderbeabsichtigten

Ausgabe nichtüberschreiten,bedarfes keinerAbstimmung durch die Mitglieder.Die

BeschlussfassungerfolgthierdurchdenVorstand.

(3)IndividuelleKostenvonMitgliedernwieReisekosten,Eintrittspreiseetc.werdenvonden

Mitgliedernselbstgetragen.

§10Kartenbestellungen



(1)KartenbestellungenüberdenFanclubsindgrundsätzlichverbindlich.VerfügbareKarten

zuSpielendesFC St.PauliwerdeninersterLinieunterdenaktivenFanclubmitgliedern

verteilt.BleibendanachKartenzurVerteilungübrig,werdensieanpassiveFanclubmitglieder

verteilt,erforderlichenfallsim Losverfahren.

(2)Sofernjemandkurzfristigverhindertist,versuchenwirdieKarte(n)nochanderweitigzu

vergeben.Solltediesesnichtgelingen,mussderBetragdurchdenBestellerbezahltwerden.

(3)DieMitgliedschaftim FanclubSt.PauliatrieOldenburgstelltkeineKartengarantiedar.

(4)Wereinen Fanclub sucht,um ausschließlich an Eintrittskarten zu gelangen oder

stumpfsinnig dauerhaftlediglich AlkoholmitClubmitgliedern zu konsumieren,istnicht

willkommenunderhältkeineMitgliedschaftbzw.verliertdieseundwirdausgeschlossen.

§11BeschlussfassungenundÄnderungenderSatzung

(1)JedesaktiveMitgliedhateineStimme.BeiStimmengleichheitentscheidetderVorstand

perBeschluss.Die Stimmabgabe erfolgtgrundsätzlich aufdem Mitgliedertreffen.Die

Stimmabgabe istauch perE-Mailmöglich.Diese muss bis 19:00 Uhram Tag des

Mitgliedertreffens,aufdem Beschlüssezufassensind,perE-Mailbeidem Präsidenten

eingegangensein.

(2)BeschlüssedesVorstandsmüsseneinstimmigerfolgen.

(3)EntscheidungendesFanclubsSt.PauliatrieOldenburgwerdendurchBeschlussfass-

ungenprotokollarischfestgehaltenundmanifestiert.Diesebedürfengrundsätzlicheiner

einfachenMehrheitderabgegebenengültigenStimmen.MaterielleSatzungsänderungensind

nurdurcheinstimmigenBeschlussderGründungsmitgliedermöglich.Amtsänderungen,-

löschungenderin§4Absatz3derSatzunggenanntenÄmteroderdieAufnahmeneuer

Ämter bedürfen einer Mehrheit von ¾ der teilnahmeberechtigten Stimmen.

Satzungsänderungen,dienurdieFassungbetreffen,sindjederzeitmöglich.


